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SCHNELSEN. Mit einem Stich
in den Rücken hat ein Unbe-
kannter in einer Hamburger
Ikea-Filiale einen jungen
Mann schwer verletzt. Der
Vorfall ereignete sich am
Sonnabend kurz nach 18 Uhr
am Ausgang des Möbelhau-
ses im Stadtteil Schnelsen,
wie die Polizei gestern mitteil-
te. 

Der Täter flüchtete nach
dem Angriff. Eine Sofortfahn-
dung blieb erfolglos. Das
schwer verletzte 22-jährige
Opfer wurde in ein Kranken-
haus gebracht und operiert.
Akute Lebensgefahr bestand
den Angaben zufolge keine. 

Der unbekannte Täter war
auch gestern noch flüchtig,
sagte ein Polizeisprecher. Wa-
rum und womit der 22-Jährige
angegriffen wurde, war zu-
nächst noch unklar. Gestern
suchte die Polizei laut Me-
dienberichten weiter nach der
Tatwaffe. Die Mordkommissi-
on ermittelt. Aktuell werden
demnach Bilder der Überwa-
chungskameras aus dem Mö-
belhaus ausgewertet.

Die Polizei sucht zudem
nach Zeugen, die den Vorfall
möglicherweise nicht direkt
als versuchtes Tötungsdelikt
erkannt haben, sagte ein Poli-
zeisprecher. Demnach soll ein
Schlag auf den Rücken des
Opfers beobachtet worden
sein. Erst als das Opfer zusam-
menbrach, sei die Stichverlet-
zung bemerkt worden. 
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Ein Sportwagen mit 360 PS ist
gestern gegen drei Uhr morgens in
Ellerhoop (Kreis Pinneberg) in die
Küche eines Einfamilienhauses

gerast. Die Polizei vermutet, dass
der Wagen wegen zu hoher Ge-
schwindigkeit von der Straße
abgekommen ist. Das Auto soll

sich zuerst überschlagen haben,
dann durch eine Hecke gefahren
sein und einen Carport zerstört
haben, bevor es in die Hauswand
krachte und zum Stehen kam. Das
in dem Haus wohnende Ehepaar
war zum Unfallzeitpunkt nicht zu

Hause. Helfer von Feuerwehr und
Technischem Hilfswerk mussten
das Loch in der Wand notdürftig
flicken und das Haus abstützen.
Laut Polizei saßen zwei junge
Männer (21 und 22 Jahre alt) aus
dem Kreis Pinneberg in dem Wa-

gen. Sie konnten aus eigener Kraft
über die Heckklappe aus dem
Fahrzeug klettern. Die Männer
wurden leicht verletzt in ein Kran-
kenhaus gebracht. Ob der Fahrer
unter Alkoholeinfluss stand, ist
noch unklar. FOTO: M. KÖPKE/THW

Mit 360 PS in die Küche 

KIEL. Bürgerfreundliche Spra-
che überall auf den Ämtern?
Das sei leichter gesagt als ge-
tan, stellt Prof. Utz Schliesky
vom Lorenz-von-Stein-Institut
für Verwaltungswissenschaf-
ten an der Kieler Uni fest. Er ist
auch Landtagsdirektor und
betrachtet den Vorstoß der
SPD-Landtagsfraktion, wo-
nach sich die Landesverwal-
tung insgesamt verständlicher
ausdrücken sollte, zwar wohl-
wollend, aber skeptisch.

„Es muss den Bürgerinnen
und Bürgern möglich sein,
Amtshandeln und Amtsspra-
che zu verstehen“, schreibt er
in einer Stellungnahme an den
Innen- und Rechtsausschuss.
Dort befasst man sich am Don-
nerstag mit diesem Thema. Es
gebe aber klare Grenzen. Ver-
waltungshandeln müsse dem
Gebot der Rechtssicherheit ge-
recht werden. Behörden-
schreiben seien „in der Regel
in der juristischen Fachspra-
che, der sogenannten Rechts-
sprache, verfasst“, und die
könne der Laie aufgrund ihres
hohen Abstraktionsgrades oft
nicht erfassen. Eine Vereinfa-

chung der Sprache dürfe nicht
zu einer Verkindlichung, einer
Infantilisierung, führen,
schreibt Schliesky – und damit
zu missverständlichen oder
gar falschen Aussagen. Sein
Resümee: „Der Einhaltung der
Rechtmäßigkeit ist der Vorzug
zu geben.“

Schleswig-Holsteins Bür-
gerbeauftragte Samiah El Sa-
madoni bewertet das vollkom-
men anders. Wenn Behörden-
mitarbeiter behaupteten, dass

amtliche Schreiben deshalb so
kompliziert sein müssten, weil
die Gerichte das angeblich so
erwarteten, weise sie das ent-
schieden zurück. „Das ist ein
Märchen.“ Richtig sei, dass die
wesentlichen Inhalte enthal-
ten sein müssten und Hinweise
auf die gesetzlichen Normen
nötig seien. „Aber die Gerichte
legen den Wortlaut nicht fest.
Sie wollen, dass die Bürger die
Inhalte verstehen.“

El Samadoni macht auf eine

Entscheidung des Bundesge-
richtshofs vom August 2018
aufmerksam: Informiert und
berät eine Behörde (zum Bei-
spiel ein Sozialamt) die Bürger
nicht ausreichend und proak-
tiv, löst das einen Amtshaf-
tungsanspruch aus. Im Klar-
text: Der Staat muss im Zweifel
Schadensersatz zahlen. „Un-
verständliche Bescheide
müssten eigentlich einen
Amtshaftungsanspruch auslö-
sen“, sagt die Bürgerbeauf-
tragte. „Bislang kam das nicht
vor.“ Dabei würden die Schrei-
ben, die sie und ihre Mitarbei-
ter in ihrer täglichen Bera-
tungsarbeit zu sehen bekom-
men, genau unter diesem Feh-
ler leiden. Manche seien
zudem nicht nur unverständ-
lich verklausuliert, sondern bei
fachkundiger Analyse auch
noch falsch.

Der Potsdamer Sprachex-
perte Lothar Wiegand kennt
solche Fälle zur Genüge. „Es
erfordert Mut, einen Bescheid
in verständlicher Sprache zu
verschicken“, sagt er. Schwe-
den habe bereits in den 1970er-
Jahren begonnen, sämtliche
amtliche Texte und Bescheide
strikt auf Verständlichkeit zu

prüfen. Deutschland könnte
von diesen Erfahrungen profi-
tieren. „Mit Sprache drückt
sich immer auch ein Machtver-
hältnis aus“, sagt er. „Die mo-
derne bürgerliche Gesell-
schaft entwickelte sich aus der
Monarchie, und der Verwal-
tungsapparat war seit seiner
Entstehung das Instrument der
Herrschenden.“ Das spiegele
sich bis heute in der Amtsspra-
che wider. Zugespitzt formu-
liert: „Die Amtssprache ist die
letzte Bastion des Obrigkeits-
staates in einer insgesamt
transparenten und bürgerna-
hen Behördenlandschaft. Sie
zu stürmen, stärkt die Demo-
kratie.“

Der Ausdruck „verständli-
che Sprache“ bezeichnet et-
was anderes als „leichte Spra-
che“. Letztere wendet sich an
Menschen, die aus verschiede-
nen Gründen nur über geringe
Sprachkompetenzen verfügen
– zum Beispiel Menschen mit
einer geistigen Behinderung.

2 Haben Sie sich auch über
unverständliches Amtsdeutsch
geärgert? Wir sammeln weitere
Beispiele unter: aktion@kieler-
nachrichten.de

Die letzte Bastion des Obrigkeitsstaates
Experte: Kompliziertes Amtsdeutsch ist eine Machtdemonstration – El Samadoni will verständliche Schreiben
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Sehr geehrter Herr xxx,
mit der Verordnung zur Fort-
schreibung der Regelbedarfs-
stufen nach §138 Nummer 2
des Zwölften Buches Sozialge-
setzbuch für das Jahr 2012 (Re-
gelbedarfsstufen-Fortschrei-
bungsverordnung 2012 –
RBSFV 2012), veröffentlicht im
BGBI. 2011 Teil I, Nr. 53 vom
26.10.2011, wurde das Sozial-
gesetzbuch (SGB) Zwölftes
Buch (XII) – Sozialhilfe – (Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 27. De-
zember 2003, BGBI. I S., 3022)
zum 01.01.20xx geändert.
Deshalb erhält/erhalten nach-
folgend angeführte Person/en:
xxx für den Monat xxx xxx Eu-
ro.

7 Wiegands Übersetzung: 
Sehr geehrter Herr xxx,
das Sozialrecht hat sich (zu Ih-
ren Gunsten) geändert, und
ich habe Ihren Anspruch neu
berechnet.
Deshalb erhalten Sie Hilfe zum
Lebensunterhalt für den Mo-
nat Januar 20xx in Höhe von
xxxx Euro.
Zu diesem Bescheid gehört
auch ein Berechnungsbogen.
Hier steht auch, welche Leis-
tungen Sie im Einzelnen erhal-
ten.
Rechtsgrundlage: Verordnung
zur Fortschreibung der Regel-
bedarfsstufen nach § 138 Num-
mer 2 des Zwölften Buches So-
zialgesetzbuch für das Jahr
2012 (Regelbedarfsstufenfort-
schreibungsverordnung 2012 –
RBSFV 2012).

Aus einem Bescheid zur 
Hilfe zum Lebensunterhalt Die Sozialhilfe stellt keine

rentengleiche wirtschaftliche
Dauerleistung mit Vorsorge-
charakter dar. Sie ist Hilfe in
einer andersweit nicht zu be-
hebenden gegenwärtigen
Notlage und wird zeitab-
schnittsweise gewährt.

Theoretisch erfolgt die Be-
willigung der Hilfe für die ge-
genwärtige Notlage täglich.
Wird sie über längere Zeit tat-
sächlich gewährt, liegt darin
der konkludente monatliche
Neuerlass eines Bewilli-
gungsbescheides.

Sie werden unter der Vo-
raussetzung unveränderter
Verhältnisse weitergezahlt,
ohne erneute Bescheidertei-
lung. Die Weiterzahlung be-
deutet keine Bewilligung der
Leistung für den jeweiligen
Zeitraum, sondern lediglich
die erneute stillschweigende

Bewilligung der Leistung für
den jeweiligen Zahlmonat.

7 Wiegands Übersetzung:
Bitte beachten Sie: Sozial-

hilfe ist keine Rente (Dauer-
leistung mit Versorgungscha-
rakter). Sie soll Ihnen in einer
gegenwärtigen Notlage hel-
fen und wird daher nur für be-
grenzte Zeit bewilligt. Das
kann theoretisch auch nur ein
Tag sein. Wenn Sie Hilfe zum
Lebensunterhalt über längere
Zeit erhalten, bedeutet das ei-
ne stillschweigende monatli-
che Bewilligung (konkluden-
ter monatlicher Neuerlass).

Ab Änderung Ihrer per-
sönlichen, tatsächlichen und/
oder wirtschaftlichen Verhält-
nisse hat sich die Wirkung die-
ses Verwaltungsaktes erledigt
(§32 Abs. 2, Nr. 2 i.V.m. §39

Abs. 2 SGB X). Es wäre dann
neu über einen Sozialhilfean-
spruch zu entscheiden.

Entfallen die Anspruchsvo-
raussetzungen ganz oder teil-
weise, kann die Hilfe jederzeit
eingestellt bzw. gekürzt wer-
den, ohne dass es eines beson-
deren Bescheides bedarf.

7 Wiegands Übersetzung:
Ändern sich Ihre persönli-

chen oder wirtschaftlichen
Verhältnisse, erlischt der Be-
scheid. Dann muss ich neu
über einen Sozialhilfean-
spruch entscheiden. Das be-
deutet für Sie: Die Hilfe kann
dann jederzeit eingestellt
oder gekürzt werden, ohne
dass hierfür ein besonderer
Bescheid nötig ist. (Rechts-
grundlage: §32 Abs. 2, Nr. 2 in
Verbindung mit §39 Abs. 2
SGB X).

Aus zwei amtlichen Bescheiden zur Sozialhilfe

Der Einhaltung der
Rechtmäßigkeit ist der
Vorzug zu geben.
Utz Schliesky,
Landtagsdirektor

Mit Sprache drückt
sich immer auch ein
Machtverhältnis aus.
Lothar Wiegand,
Sprachexperte 

HAMBURG. Die Gewerkschaft
Verdi hat für heute zu einem
ganztägigen Warnstreik der
Bodenverkehrsdienste am
Hamburger Flughafen aufge-
rufen. „Der Streik soll um 3 Uhr
beginnen“, sagte eine Verdi-
Sprecherin gestern. Reisende
müssten sich auf Verspätungen
am Flughafen einstellen. Mit
Flugausfällen rechnete die Ver-
di-Sprecherin nicht. Grund für
den Warnstreik sei das unzurei-
chende Arbeitgeberangebot in
der laufenden Tarifrunde zwi-
schen Verdi und der Arbeits-
rechtlichen Vereinigung Ham-
burg (AVH).

Verdi fordert für die fast 1000
Beschäftigten der Bodenver-
kehrsdienste am Hamburger
Flughafen eine monatliche Ta-
riferhöhung von 275 Euro für
alle. Die Bodenverkehrsdienste
sind unter anderem für die
Flugzeug- und Gepäckabferti-
gung sowie den Busverkehr zu-
ständig. Vor rund zwei Wochen
hatte ein Streik des Sicherheits-
personals am Hamburger Air-
port bereits zu erheblichen Be-
einträchtigungen geführt.

Bodenpersonal
in Hamburg
streikt heute

Am Flughafen könnte es zu
Verspätungen kommen.FOTO: DPA


